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(54) BODENSCHWELLE FÜR EINE SCHIEBETÜR

(57) Eine Bodenschwelle (1) für eine Schiebetür, ins-
besondere eine Hebe-Schiebetür, umfasst einen leisten-
förmigen Grundkörper (2, 2’) aus einem Hartschaumma-
terial, an dessen Oberseite eine Abdeckung (3) mit min-
destens einer Laufbahn (42) für die Schiebetür angeord-
net ist, wobei die Abdeckung (3) zumindest im Bereich

der Laufbahn (42) einwandig ohne Holkammern ausge-
bildet ist und formschlüssig an der Oberseite des Grund-
körpers (2, 2’) anliegt. Dadurch kann die Bodenschwelle
an die Einbausituation angepasst werden und eine hohe
Wärmedämmung besitzen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Boden-
schwelle für eine Schiebetür, insbesondere eine Hebe-
Schiebetür, mit einem leistenförmigen Grundkörper aus
einem Hartschaummaterial, an dessen Oberseite eine
Abdeckung mit mindestens einer Laufbahn für die Schie-
betür angeordnet ist.
[0002] Die EP 3 225 771 A1 offenbart eine Boden-
schwelle für eine Schiebetür, die ein als Hohlprofil aus-
gebildetes Schwellenprofil aufweist, an dessen Obersei-
te mindestens eine Laufbahn für einen Schiebeflügel vor-
gesehen ist. Für den Einbau der Bodenschwelle können
Leisten aus Hartschaum verwendet werden, die unter-
halb der Bodenschwelle angeordnet werden, um den
Wärmeübergang in diesem Bereich zu verringern. Nach-
teilig bei dieser Konstruktion ist, dass über die Boden-
schwelle eine gewisse Wärmeleitung erfolgt, da diese
meist aus Metall oder einem gut wärmeleitfähigen Kunst-
stoff besteht.
[0003] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Bodenschwelle für eine Schiebetür zu schaf-
fen, die eine verbesserte Wärmeisolierung bereitstellt
und einfach an unterschiedliche Einbausituationen an-
gepasst werden kann.
[0004] Diese Aufgabe wird mit einer Bodenschwelle
mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.
[0005] Bei der erfindungsgemäßen Bodenschwelle ist
ein leistenförmiger Grundkörper aus einem Hartschaum-
material vorgesehen, an dessen Oberseite eine Abde-
ckung vorgesehen ist, die zumindest im Bereich der Lauf-
bahn einwandig ohne Hohlkammer ausgebildet ist und
formschlüssig an der Oberseite des Grundkörpers an-
liegt. Dadurch wird der Wärmefluss durch die Abdeckung
unterhalb des Schiebflügels reduziert, da diese im Be-
reich der Laufbahn nur einwandig ausgebildet ist und oh-
ne Hohlkammern, so dass diese verglichen mit Hohlkam-
merprofilen eine bessere Wärmeisolierung ermöglicht.
In dem Bereich neben der Schiebetür, also im eingebau-
ten Zustand im Außenbereich, kann die Abdeckung vor-
zugsweise ebenfalls einwandig und ohne Hohlkammern
ausgebildet sein, wobei bei einer mehrteiligen Ausbil-
dung der Abdeckung eine gewisse Überdeckung einzel-
ner Profile nicht als eine Hohlkammer der Abdeckung
angesehen wird. Zudem lässt sich die Bodenschwelle an
unterschiedliche Einsatzzwecke anpassen, da der leis-
tenförmige Grundkörper aus Hartschaummaterial herge-
stellt ist und somit einfach in der Höhe modifiziert werden
kann.
[0006] Der Grundkörper weist vorzugsweise eine pro-
filierte Oberseite auf, wobei die Abdeckung eine an die
Kontur der Oberseite angepasste Geometrie aufweist.
Der Grundkörper kann beispielsweise eine Nut aufwei-
sen, in die eine nutförmige Vertiefung der Abdeckung
eingefügt ist, beispielsweise um eine Laufbahn auszu-
bilden. Zudem können an dem Grundkörper eine oder
mehrere Stufen ausgebildet sein, an denen Profile der
Abdeckung fixiert werden können. Die Abdeckung kann

dabei im Wesentlichen spaltfrei an dem Grundkörper
montiert sein. Vorzugsweise ist zumindest das Profil der
Abdeckung, das die Laufbahn ausbildet, unmittelbar an
einer Oberseite des Grundkörpers angeordnet, so dass
mechanische Belastungen durch die Schiebetür über die
Laufbahn in den Grundkörper aus einem Hartschaum-
material abgetragen werden können. Dieses Profil der
Abdeckung kann mit dem Grundkörper verklebt sein und
optional einen leistenförmigen Vorsprung an dem Grund-
körper U-förmig umgreifen.
[0007] Der Grundkörper besteht vorzugsweise aus ei-
nem extrudierten Hartschaummaterial. Dabei kann der
Grundkörper aus einem einzigen Material oder unter-
schiedlichen Materialien hergestellt sein. Vorzugsweise
sind verschiedene Hartschäume mit unterschiedlichen
Festigkeiten vorgesehen, so dass höher belastete Be-
reiche, beispielsweise unterhalb der Laufbahn, eine hö-
here Festigkeit besitzen als andere Bereiche, beispiels-
weise unter einem Profil des Trittschutzes. Materialien
höherer Festigkeit können spezielle Hartschaummateri-
alien aus Kunststoff sein, während weichere Materialien
aus geschäumtem Polystyrol hergestellt sein können.
Härtere Materialien können beispielsweise Polyurethan-
schäume umfassen.
[0008] Die Abdeckung umfasst vorzugsweise mehrere
Profile, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen
können. Vorzugsweise ist ein Profil als ein Abdeckprofil
für den Trittschutz aus Aluminium hergestellt. Der Be-
reich des Trittschutzes ist dabei derjenige Bereich, in
dem der Benutzer auf die Bodenschwelle tritt, der aber
nicht die mindestens eine Laufbahn für die Schiebetür
ausbildet. Die Laufbahn für die Schiebetür wird vorzugs-
weise an einem anderen Profil ausgebildet als der Tritt-
schutz, wobei das Profil mit der Laufbahn aus Kunststoff,
insbesondere einem harten Kunststoff, wie PVC, herge-
stellt sein kann. Dieses Kunststoffprofil ist vorzugsweise
mit dem Grundkörper verklebt. Das Profil kann dünnwan-
dig ausgebildet sein, beispielsweise mit einer Dicke ge-
ringer 3 mm, um die Wärmeverluste gering zu halten.
[0009] Die Abdeckung kann ferner mindestens zwei
Profile umfassen, die über ein elastisches Dichtmittel mit-
einander verbunden sind, beispielsweise eine Dichtung
aus EPDM. Dadurch kann eine Abdichtung zwischen
zwei Profilen bereitgestellt werden, beispielsweise zwi-
schen dem Profil, das die Laufbahn ausbildet, und einem
Profil für den Trittschutz. Die Abdeckung kann auch min-
destens drei Profile umfassen, wobei mindestens zwei
Profile teilweise überlappend angeordnet sind, so dass
ein Eintritt von Feuchtigkeit durch die überlappende An-
ordnung verhindert wird.
[0010] Die Erfindung wird nachfolgend anhand zweier
Ausführungsbeispiele mit Bezug auf die beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine Schnittansicht durch eine erfindungsge-
mäße Bodenschwelle;

Figur 2 eine Schnittansicht durch den Grundkörper
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der Bodenschwelle der Figur 1;

Figur 3 eine Schnittansicht durch eine modifizierte
Bodenschwelle, und

Figur 4 eine Schnittansicht durch den Grundkörper
der Bodenschwelle der Figur 3.

[0011] Eine Bodenschwelle 1 umfasst einen Grundkör-
per 2, der leistenförmig ausgebildet ist und sich vorzugs-
weise über die gesamte Länge eines Blendrahmens er-
streckt, in dem eine Schiebetür bewegbar angeordnet
ist, insbesondere eine Hebe-Schiebetür. Der Grundkör-
per 2 besteht aus einem Hartschaummaterial. An der
Oberseite des Grundkörpers 2 ist eine mehrteilige Ab-
deckung 3 vorgesehen, die aus einzelnen Profilen 4, 5
und 6 gebildet ist. Der Grundkörper 2 ist an gegenüber-
liegenden Enden mit Pfosten 8 verbunden, insbesondere
über Schrauben 9, die den Grundkörper 2 zumindest teil-
weise durchgreifen und in den Pfosten 8 eingeschraubt
sind.
[0012] Die Abdeckung 3 umfasst ein Profil 4, an dem
eine Laufbahn 42 für eine Schiebetür ausgebildet ist. Die
Laufbahn 42 ist durch einen nutförmigen Abschnitt ge-
bildet und dient zur Führung von Laufrollen eines Lauf-
wagens der Schiebetür. Das Profil 4 ist im Wesentlichen
winkelförmig ausgebildet und umfasst einen vertikalen
Schenkel 40 und einem in Wesentlichen horizontalen
Schenkel 41, an dem die Laufbahn 42 ausgebildet ist.
An dem horizontalen Schenkel 41 ist endseitig eine ab-
gewinkelte Kante 43 ausgebildet, so dass ein Bereich
des Grundkörpers 2 durch die Kante 43 und den Schen-
kel 40 umgriffen wird. Das Profil 4 ist spaltfrei mit dem
Grundkörper 2 verbunden und vorzugsweise mit diesem
verklebt. Das Profil 4 kann aus einem harten Kunststoff-
material, beispielsweise aus PVC, hergestellt sein, oder
aus einem Metall, wie Aluminium.
[0013] Benachbart zu dem Profil 4 ist ein Profil 5 für
den Trittschutz vorgesehen, das beispielsweise aus Alu-
minium hergestellt ist. Das Profil 5 umfasst einen im We-
sentlichen horizontalen Schenkel 51, der zu einer Au-
ßenseite leicht geneigt angeordnet sein kann, damit
Feuchtigkeit besser abströmen kann. An dem Schenkel
51 ist ein nach unten ragender Steg 52 in einer Nut 61
eines benachbarten Profils 6 eingefügt. Ferner ist ein En-
dabschnitt 53 des Schenkels 51 überlappend mit dem
Profil 6 angeordnet und ist über einen oder mehrere Vor-
sprünge auf diesem abgestützt. Auf der gegenüberlie-
genden Seite ist das Profil 5 mit einer nach oben ragen-
den Kante 50 versehen, die benachbart zu der Kante 43
angeordnet ist. Zwischen der Kante 50 und der Kante 43
ist ein Dichtmittel 7 angeordnet, insbesondere ein leis-
tenförmiger Dichtstreifen, der mindestens eine Dichtlippe
aufweist. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist
eine obere Dichtlippe 71 vorgesehen, die auf einer Stirn-
seite der Kante 50 aufliegt und eine unter Dichtlippe 72,
die klemmend an der Kante 50 anliegt. Die Gestaltung
der Dichtmittel 7 kann auch geändert werden, und es

können andere Geometrien des Dichtstreifens einge-
setzt werden, um den Zwischenraum zwischen dem Pro-
fil 4 und dem Profil 5 abzudichten. Durch das Dichtmittel
7 wird ein unmittelbarer Kontakt zwischen dem metalli-
schen Profil 5 und dem Profil 4 aus Kunststoff verhindert,
so dass die Wärmeisolierung verbessert wird.
[0014] Zur Außenseite hin ist ein Profil 6 vorgesehen,
vorzugsweise aus Aluminium, das mit einem Abschnitt
60 unterhalb des Profils 5 angeordnet ist, der als Tritt-
schutz dient. An dem Abschnitt 60 ist eine Nut 61 aus-
gebildet, in die der Steg 52 eingreift. Das Profil 6 weist
einen vertikalen Steg 62 auf, der an einer vertikalen Kan-
te des Grundkörpers 2 anliegt. Ferner ist ein hervorste-
hender Steg 63 an dem Profil 6 ausgebildet, der über
den Grundkörper 2 hervorsteht. Die Oberfläche an dem
Profil 5 und dem Profil 6 ist zur Außenseite leicht geneigt
angeordnet, beispielsweise in einem Winkel zwischen 2°
bis 8°.
[0015] In Figur 2 ist der Grundkörper 2 ohne die Ab-
deckung 3 im Detail dargestellt. Der Grundkörper 2 be-
sitzt eine maximale Höhe h und umfasst mehrere Ab-
schnitte 20 bis 24 aus geschäumtem Material. Bei speis-
weise kann der mittlere Abschnitt 20 sowie die beiden
endseitigen Abschnitte 22 und 24 aus einem ersten Ma-
terial hergestellt sein, beispielsweise aus geschäumtem
Polystyrol, während zwei Abschnitte 21 und 23 zwischen
dem mittleren Abschnitt 20 und den beiden endseitigen
Abschnitte 22 und 24 aus einem Material mit höherer
Festigkeit sind, beispielsweise aus einem geschäumten
Material auf Polyurethanbasis. Die Abschnitte 21 und 23
mit höherer Festigkeit können beispielsweise zur Fixie-
rung der Schrauben 9 dienen. Zudem ist in dem Abschnitt
21 mit höherer Festigkeit eine Nut 25 ausgebildet, in der
die nutförmige Laufbahn 42 angeordnet ist, so dass Ge-
wichtslasten unmittelbar in den Abschnitt 21 eingeleitet
werden können. Hierfür ist der Boden der Nut 25 im We-
sentlichen aus dem Material des Abschnittes 21 mit hö-
herer Festigkeit ausgebildet.
[0016] Der Grundkörper 2 weist an seiner Oberseite
ferner eine Profilierung auf, die durch mehrere Stufen 26
und 27 gebildet ist. Die erste winkelförmige Stufe 26 dient
dabei zur Abstützung des Profils 4 im Bereich der Kante
43. Die zweite Stufe 27 dient zur Positionierung des Pro-
fils 6, wobei optional auch weitere Stufen oder Vertiefun-
gen an der Oberseite vorgesehen werden können, wobei
die Kontur der Abdeckung 3 im Wesentlichen der Kontur
der Oberseite des Grundkörpers 2 angepasst ist. An ei-
ner Unterseite umfasst der Grundkörper 2 eine Nut 28,
die zur Aufnahme eines Schraubenkopfes 10 dient, wie
dies in Figur 1 gezeigt ist.
[0017] In Figur 3 ist eine modifizierte Bodenschwelle
1’ gezeigt, wobei die Abdeckung 3 dem vorangegange-
nen Ausführungsbeispiel entspricht. Lediglich der leis-
tenförmige Grundkörper 2’ wurde modifiziert, der eine
größere Höhe H besitzt als der Grundkörper 2 bei dem
vorangegangenen Ausführungsbeispiel. Der Grundkör-
per 2’ umfasst einen mittleren Abschnitt 20 sowie end-
seitigen Abschnitte 22’ und 24’ aus einem ersten ge-
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schäumten Material und dazwischen zwei Abschnitte 21’
und 23’ aus einem zweiten geschäumten Material, das
eine höhere Festigkeit besitzt als das erste Material. In
dem geschäumten Material mit höherer Festigkeit kön-
nen Schrauben 9 eingedreht sein, die an dem Pfosten 8
des Blendrahmens fixiert sind. Zudem ist der Bereich der
Laufbahn 42 oberhalb des Abschnittes 21’ mit höherer
Festigkeit angeordnet.
[0018] In Figur 4 ist der Grundkörper 2’ ohne die Ab-
deckung 3 gezeigt. Wie bei dem vorangegangenen Aus-
führungsbeispiel ist der Grundkörper 2’ aus fünf Ab-
schnitten 20’ bis 24’ hergestellt und weist an seiner Ober-
seite eine Nut 25 sowie Stufen 26 und 27 auf. Die Höhe
H kann in einem Bereich zwischen 50 mm bis 150 mm
liegen, während die Höhe h des Grundkörpers 2 der Figur
2 in einem Bereich zwischen 30 mm bis 80 mm, insbe-
sondere 40 mm bis 60 mm, liegt.
[0019] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel weist
die Abdeckung 3 drei Profile 4, 5 und 6 auf. Es ist natürlich
auch möglich, nur zwei Profile zur Ausbildung der Abde-
ckung 3 vorzusehen oder mehr als drei Profile. Die Ab-
deckung 3 ist einwandig ausgebildet, also ohne Hohl-
kammern, wobei diese Gestaltung es nicht ausschließt,
dass sich einzelne Abschnitte eines Profils überdecken,
beispielsweise die des Profils 5 und 6. Es ist allerdings
auch möglich, die Profile 5 und 6 zu einem einzigen Profil
zusammenzufassen.
[0020] In den dargestellten Ausführungsbeispielen be-
steht der Grundkörper aus mehreren Abschnitte 20 bis
24 bzw. 20’ bis 24’, die miteinander verklebt sind. Es ist
auch möglich, die Abschnitte 20 bis 24 und 20’ bis 24’
durch Koextrusion herzustellen. Ferner kann als Grund-
körper auch ein einziges Material aus einem Hartschaum
eingesetzt werden. Optional kann zumindest eines der
Profile 4, 5 und 6 mit dem Grundkörper 2 oder 2’ koex-
trudiert werden.

Bezugszeichenliste

[0021]

1, 1’ Bodenschwelle
2, 2’ Grundkörper
3 Abdeckung
4 Profil
5 Profil
6 Profil
7 Dichtmittel
8 Pfosten
9 Schraube
10 Schraubenkopf
20, 20’ Abschnitt
21, 21’ Abschnitt
23, 23’ Abschnitt
24, 24’ Abschnitt
25 Nut
26 Stufe
27 Stufe

28 Nut
40 Schenkel
41 Schenkel
42 Laufbahn
43 Kante
50 Kante
51 Schenkel
52 Steg
53 Endabschnitt
60 Abschnitt
61 Nut
62 Steg
63 Steg
71 Dichtlippe
72 Dichtlippe
H, h Höhe des Grundkörpers

Patentansprüche

1. Bodenschwelle (1) für eine Schiebetür, insbesonde-
re eine Hebe-Schiebetür, mit einem leistenförmigen
Grundkörper (2, 2’) aus einem Hartschaummaterial,
an dessen Oberseite eine Abdeckung (3) mit min-
destens einer Laufbahn (42) für die Schiebetür an-
geordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckung (3) zumindest im Bereich der Laufbahn
(42) einwandig ohne Holkammern ausgebildet ist
und formschlüssig an der Oberseite des Grundkör-
pers (2, 2’) anliegt.

2. Bodenschwelle nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (2, 2’) eine profi-
lierte Oberseite aufweist und die Abdeckung (3) eine
an die Kontur der Oberseite angepasste Geometrie
aufweist.

3. Bodenschwelle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abdeckung (3) zumin-
dest im Bereich der Laufbahn (42) spaltfrei an dem
Grundkörper (2, 2’) anliegt.

4. Bodenschwelle nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkörper (2, 2’) aus einem extrudierten Hart-
schaum hergestellt ist.

5. Bodenschwelle nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckung (3) mehrere Profile (4, 5, 6) aus unter-
schiedlichen Materialien aufweist.

6. Bodenschwelle nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkörper (2, 2’) mehrere Abschnitte (20-24; 20’-
24’) aus Materialien mit unterschiedlicher Festigkeit
aufweist.
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7. Bodenschwelle nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abschnitte (20-24; 20’-24’) aus
unterschiedlichen Materialien miteinander verklebt
oder koextrudiert sind.

8. Bodenschwelle nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass unterhalb der mindestens
einen Laufbahn (42) eine höhere Festigkeit aufweist
als ein Bereich unterhalb eines Profils (5) für den
Trittschutz.

9. Bodenschwelle nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckung (3) ein Profil (5) aus Aluminium für den
Trittschutz aufweist.

10. Bodenschwelle nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckung (3) ein Profil (4) aus Kunststoff aufweist,
an dem die mindestens eine Laufbahn (42) ausge-
bildet ist.

11. Bodenschwelle nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckung (3) mindestens zwei Profile (4, 5) auf-
weist, die über ein elastisches Dichtmittel (7) mitein-
ander verbunden sind.

12. Bodenschwelle nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Abdeckung (3) mindestens drei Profile (4, 5, 6) auf-
weist und mindestens zwei Profile (5, 6) teilweise
überlappend angeordnet sind.

13. Blendrahmen mit einem Schiebeflügel, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Blendrahmen einen Bo-
denschwelle (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche umfasst.
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